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340. Bundesgesetz über Fachhochschul-Stu-
diengänge (FHStG)

Der Nationalrat hat beschlossen:
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1. ABSCHNITT

Anwendungsbereich

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die staatliche
Anerkennung von Studiengängen als Fachhoch-
schul-Studiengänge und die Verleihung der Be-
zeichnung Fachhochschule.

Erhalter

§ 2. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen
können der Bund sowie andere juristische Personen
des öffentlichen Rechts und juristische Personen des
privaten Rechts sein.

Ziele und leitende Grundsätze von
Fachhochschul-Studiengängen

§ 3. (1) Fachhochschul-Studiengänge sind Stu-
diengänge auf Hochschulniveau, die einer wissen-
schaftlich fundierten Berufsausbildung dienen. Die
wesentlichen Ziele sind:

1. die Gewährleistung einer praxisbezogenen
Ausbildung auf Hochschulniveau;

2. die Vermittlung der Fähigkeit, die Aufgaben
des jeweiligen Berufsfeldes dem Stand der
Wissenschaft und den Anforderungen der
Praxis entsprechend zu lösen;

3. die Förderung der Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems und der beruflichen Flexibilität
der Absolventen.
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(2) Grundsätze für die Gestaltung von Fachhoch-
schul-Studiengängen sind:

1. Fachhochschul-Studiengänge haben die Viel-
falt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und
wissenschaftlicher Methoden zu beachten; das
Prinzip der Freiheit der Lehre bezieht sich auf
die Durchführung von Lehrveranstaltungen im
Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben und
deren inhaltliche und methodische Gestaltung
unter Berücksichtigung der Absätze 1 und 2.

2. Ein Fachhochschulstudium erfordert, ein-
schließlich der für die Diplomarbeit vorgese-
henen Zeit, mindestens drei Jahre; in den
Fällen, in denen ein Berufspraktikum im
Rahmen des Studiums vorgesehen ist, verlän-
gert sich die Studienzeit um die Zeit des
Berufspraktikums.

3. Ein Fachhochschulstudium ist so zu gestalten,
daß es in der vorgeschriebenen Studienzeit
abgeschlossen werden kann.

4. Die Stundenzahl der Pflicht- und Wahlfächer
hat mindestens 1 950 Lehrveranstaltungsstun-
den zu betragen; eine angemessene Reduktion
bei Einsatz von Fernstudienelementen ist
zulässig.

5. Die Art und der Umfang der einzelnen
Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind im
Studienplan und in der Prüfungsordnung
festzulegen.

6. Die ein Fachhochschulstudium abschließende
Diplomprüfung ist eine Gesamtprüfung; sie
setzt sich aus der Abfassung einer Diplomar-
beit und einer kommissionellen Prüfung
zusammen.

7. Die besuchten Lehrveranstaltungen und abge-
legten Prüfungen sind dem Studierenden
jährlich, jedenfalls bei seinem Ausscheiden aus
dem Fachhochschul-Studiengang, schriftlich
zu bestätigen.

8. Die Lehrveranstaltungen sind ihrer Aufgaben-
stellung und dem Ausbildungsstand der
Studierenden entsprechend didaktisch zu
gestalten.

9. Die Lehrveranstaltungen sind einer Bewertung
durch die Studierenden zu unterziehen; die
Bewertungsergebnisse dienen der Qualitätssi-
cherung und sind für die pädagogisch-didakti-
sche Weiterbildung der Lehrenden heranzu-
ziehen.

Studierende

§ 4. (1) Fachhochschul-Studiengänge sind bei
Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen, ohne
Unterschied der Geburt, des Geschlechts, der Rasse,
des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses
allgemein zugänglich.

(2) Fachliche Zugangsvoraussetzung zu einem
Fachhochschul-Studiengang ist die allgemeine

Hochschulreife oder eine einschlägige berufliche
Qualifikation.

(3) Die allgemeine Hochschulreife ist in einer der
drei folgenden Formen nachzuweisen:

1. durch den Besitz eines österreichischen
Reifezeugnisses;

2. durch den Besitz eines anderen österreichi-
schen Zeugnisses über die Zuerkennung der
Hochschulreife;

3. durch den Besitz eines ausländischen Zeugnis-
ses, das einem österreichischen Zeugnis gemäß
Z 1 oder 2 entweder auf Grund einer
internationalen Vereinbarung oder auf Grund
einer Nostrifizierung gleichwertig ist.

(4) Wenn es das Ausbildungsziel des betreffenden
Studienganges erfordert, haben Studienanfänger
mit einer einschlägigen beruflichen Qualifikation
Zusatzprüfungen nachzuweisen. Die Benennung
der einschlägigen beruflichen Qualifikationen und
die Zusatzprüfungen werden vom Fachhochschulrat
auf Antrag des Erhalters für den beantragten
Studiengang festgelegt oder im Einzelfall, für nicht
im Anerkennungsbescheid geregelte Qualifikatio-
nen, vom Leiter des Lehrkörpers oder vom
Fachhochschulkollegium festgelegt. Diese Entschei-
dung ist innerhalb von zwei Monaten dem
Fachhochschulrat zur Kenntnis zu bringen.

(5) Studienanfänger mit einschlägiger beruflicher
Qualifikation haben die vorgeschriebenen Zusatz-
prüfungen entweder vor Aufnahme des Studiums
abzulegen oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
des Studiums, jedenfalls vor Eintritt in das zweite
Studienjahr, nachzuweisen. Im Falle eines Teilzeit-
studiums kann eine angemessene Verlängerung
dieser Frist vorgesehen werden. Die Zusatzprüfun-
gen und die dafür erforderlichen Qualifikationen
können an Einrichtungen der Erwachsenenbildung,
die vom Bund als Förderungsempfänger anerkannt
sind, an staatlich organisierten Lehrgängen, an
privaten Werkmeisterschulen mit Öffentlichkeits-
recht, oder an Einrichtungen, die Fachhochschul-
Studiengänge durchführen, abgelegt bzw. erworben
werden.

(6) Ist im Anerkennungsbescheid für einen
Studiengang die Beherrschung der deutschen
Sprache gefordert, so hat der Studierende den
entsprechenden Nachweis zu erbringen.

(7) Anläßlich der Aufnahme der Studierenden
und der Verleihung eines akademischen Grades
sind, unbeschadet der Bestimmungen des Bundes-
statistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, statistische,
auch automationsunterstützte, Erhebungen unter
Angabe allfälliger Personenkennzeichen zulässig
über:

1. Geschlecht, Geburtsdatum und Staatsbürger-
schaft des Studierenden;

2. letzter gewöhnlicher Aufenthaltsort des Stu-
dierenden vor Beginn des Studiums und
Wohnsitz im Zeitpunkt der Erhebung;
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3. Beruf der Eltern und deren Stellung im Beruf,
Schulbildung der Eltern;

4. Zahl der Geschwister, in Schulausbildung,
Berufsausbildung oder beruflicher Tätigkeit;

5. Familienstand, Zahl der Kinder des Studieren-
den, Berufstätigkeit, Studium des Ehegatten;

6. berufliche Tätigkeit des Studierenden, Bezug
der Studienbeihilfe und von Stipendien;

7. Vorbildung des Studierenden;
8. bisherige Studien (Hochschule/Fakultät, Stu-

dienrichtung, Fachhochschul-Studiengang) ;
9. Studien- und Berufsziele des Studierenden.

Die bei den statistischen Erhebungen in Erfüllung
der Auskunftspflicht gemachten Angaben der
Studierenden beziehungsweise Absolventen sind
geheimzuhalten. Wer der Auskunftspflicht durch
Verweigerung der Auskunft nicht nachkommt oder
wissentlich unvollständige oder wahrheitswidrige
Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung, die gemäß § 11 des Bundesstatistikgesetzes
geahndet wird. Der Erhalter eines Fachhochschul-
Studienganges hat die ausgefüllten Statistikblätter
zu sammeln und dem Österreichischen Statistischen
Zentralamt zuzuleiten.

Akademische Grade

§ 5. (1) Nach Abschluß der für den Fachhoch-
schul-Studiengang vorgeschriebenen Studien und
Prüfungen wird ein akademischer Grad verliehen.
Die Verleihung erfolgt durch das Fachhochschul-
kollegium oder durch den Fachhochschulrat, falls
der Studiengang an einer Einrichtung durchgeführt
wird, die keine Fachhochschule ist.

(2) Die akademischen Grade haben „Magister/
Magistra . . ." oder „Diplom . . ." mit einem die
Berufsfelder kennzeichnenden Zusatz und der
Beisetzung „(FH)" zu lauten; die Führung dieses
Titels ohne den Zusatz „FH" ist unzulässig. Die
zulässigen akademischen Grade, die Zusatzbezeich-
nungen sowie die Abkürzung der akademischen
Grade werden vom Fachhochschulrat festgesetzt;
dieser Beschluß bedarf der Genehmigung des
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung.
Für den einzelnen Studiengang ist der jeweilige
akademische Grad samt Zusatzbezeichnung vom
Fachhochschulrat im Anerkennungsbescheid festzu-
setzen.

(3) Der erfolgreiche Abschluß eines Fachhoch-
schul-Studienganges berechtigt zu einem um zwei
Semester verlängerten Doktoratsstudium an einer
Universität. Die jeweils in Betracht kommenden
Doktoratsstudien und die erforderlichen ergänzen-
den Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden
vom Fachhochschulrat im Einvernehmen mit der
(den) Gesamtstudienkommission(en) der betreffen-
den Studienrichtung(en) durch Verordnung festge-
legt. Wird eine solche Verordnung nicht innerhalb
eines Jahres nach dem Einlangen des Antrages auf

Anerkennung des betreffenden Studienganges erlas-
sen, hat der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung eine entsprechende Verordnung zu
erlassen. Die ergänzenden Lehrveranstaltungen und
Prüfungen haben sich an den fachspezifischen
Anforderungen der Dissertation zu orientieren.

(4) Über einen Antrag auf Nostrifizierung eines
an einer ausländischen Fachhochschule erworbenen
Grades entscheidet der Fachhochschulrat. Wird der
Antrag aber an eine Einrichtung gestellt, der die
Bezeichnung „Fachhochschule" verliehen ist und
die den entsprechenden Studiengang durchführt, so
entscheidet das Fachhochschulkollegium. Das Fach-
hochschulkollegium oder der Fachhochschulrat
haben zu prüfen, ob das ausländische Studium des
Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des
Gesamtumfanges sowie der Studieninhalte so
aufgebaut ist, daß es mit dem im Antrag genannten
inländischen Fachhochschul-Studiengang als
gleichwertig anzusehen ist. Sofern die Gleichwertig-
keit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne
Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen,
hat der Antragsteller das Recht, diese vom
Fachhochschulkollegium oder vom Fachhochschul-
rat bekanntgegebenen Lehrveranstaltungen und
Prüfungen zu absolvieren.

2. ABSCHNITT

Aufgaben des Fachhochschulrates

§ 6. (1) Der Fachhochschulrat ist die für die
Anerkennung von Fachhochschul-Studiengängen
zuständige Behörde.

(2) Dem Fachhochschulrat obliegt
1. die Entscheidung über die Anerkennung von

Studiengängen als Fachhochschul-Studien-
gänge und die Entscheidung über den Entzug
der Anerkennung;

2. die Verleihung der für Fachhochschul-Stu-
diengänge vorgesehenen akademischen Grade
und die Nostrifizierung ausländischer Grade;

3. die Sicherung eines dem § 3 entsprechenden
Standards der Ausbildung durch Beobachtung
der Studiengänge, insbesondere der Abschluß-
prüfungen;

4. die Förderung der Qualität der Lehre und des
Lernens sowie von Innovationen in Fachhoch-
schul-Studiengängen durch Forschung, Wei-
terbildung und sonstige Maßnahmen;

5. die laufende Evaluation des gesamten Fach-
hochschulsektors hinsichtlich seiner Kohärenz
mit dem übrigen Bildungssystem und hinsicht-
lich seiner Akzeptanz durch das Beschäfti-
gungssystem und die Bildungsnachfrage;

6. die Beratung des Bundesministers für Wissen-
schaft und Forschung und des Bundesministers
für Unterricht und Kunst in Fragen des
Fachhochschulwesens und des Einsatzes von
Bundesmitteln;
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7. die jährliche Erstattung eines Berichtes über
die Tätigkeit des Fachhochschulrates im
abgelaufenen Kalenderjahr, über den Stand
der Entwicklung im Fachhochschul-Bereich
sowie dessen kurz- und längerfristigen Bedarf;
der Bericht ist dem Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung und dem Bun-
desminister für Unterricht und Kunst bis
1. März eines jeden Jahres zwecks Vorlage an
den Nationalrat vorzulegen.

(3) Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist der
Fachhochschulrat ermächtigt, den Erhaltern von
Fachhochschul-Studiengängen und von Fachhoch-
schulen Vorgaben zur Bereitstellung von Informa-
tionen über den Studienbetrieb zu machen. Der
Fachhochschulrat hat die ihm zur Verfügung
stehenden statistischen Informationen dem Bundes-
ministerium für Wissenschaft und Forschung zu
übermitteln.

(4) Zur fachlichen Beurteilung der einzelnen
Anträge sind vom Fachhochschulrat bei Bedarf
Sachverständige heranzuziehen.

(5) Entscheidungen des Fachhochschulrates über
Anträge auf Anerkennung und auf Verlängerung
der Anerkennung sowie der Widerruf der Anerken-
nung von Fachhochschul-Studiengängen bedürfen
der Genehmigung des Bundesministers für Wissen-
schaft und Forschung. Die Genehmigung kann
versagt werden, wenn die Entscheidung des
Fachhochschulrates im Widerspruch zu nationalen
bildungspolitischen Interessen steht. Vor der Ent-
scheidung hat der Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung das Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Unterricht und Kunst herzustel-
len.

Zusammensetzung des Fachhochschulrates

§ 7. (1) Der Fachhochschulrat besteht aus 16
Mitgliedern, wovon mindestens vier Frauen sein
müssen. Die Mitglieder müssen Urteilsfähigkeit
über pädagogisch-didaktische Angelegenheiten be-
sitzen. Die Hälfte der Mitglieder muß wissenschaft-
lich durch eine Habilitation oder eine dieser
gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein, die
Hälfte der Mitglieder muß über den Nachweis einer
mehrjährigen Tätigkeit in den für Fachhochschul-
Studiengänge relevanten Berufsfeldern verfügen.

(2) Die Mitglieder werden vom Bundesminister
für Wissenschaft und Forschung ernannt, und zwar
vier Mitglieder auf Grund von Vorschlägen des
Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen sowie
zwölf Mitglieder im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Unterricht und Kunst.

(3) Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre. Eine
einmalige Weiterbestellung in unmittelbarer Folge
für eine weitere Funktionsperiode ist zulässig.

(4) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder des
Fachhochschulrates sind in Ausübung ihres Amtes
(§ 6 Abs. 2) mit Ausnahme der sich aus § 11
ergebenden Verpflichtungen an keine Weisungen
gebunden.

(5) Die Mitglieder des Fachhochschulrates haben
Anspruch auf Vergütung für ihre Tätigkeit, über
deren Höhe der Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Unterricht und Kunst entscheidet, und
auf den Ersatz der Reisegebühren.

(6) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Unterricht und Kunst ein Mitglied des
Fachhochschulrates vor Ablauf dessen Funktionspe-
riode auf Antrag oder nach Anhörung des
Fachhochschulrates abzuberufen, wenn dieses seine
Amtspflichten gröblich verletzt oder vernachlässigt
hat, oder wenn es nicht mehr in der Lage ist, seine
Amtspflichten zu erfüllen.

Präsident/Präsidentin und
Vizepräsident/Vizepräsidentin

§ 8. (1) Der Präsident/die Präsidentin und der
Vizepräsident/die Vizepräsidentin des Fachhoch-
schulrates werden vom Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Unterricht und Kunst aus den
Mitgliedern des Fachhochschulrates bestellt. Ihre
Funktionsperiode beträgt drei Jahre; eine einmalige
Wiederbestellung in unmittelbarer Folge für eine
weitere Funktionsperiode ist zulässig.

(2) Dem Präsidenten/der Präsidentin und dem
Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin ist eine ange-
messene Vergütung für seine/ihre Tätigkeit zu
gewähren. Über die Höhe dieser Vergütungen
entscheidet der Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Unterricht und Kunst.

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Unterricht und Kunst auf Antrag oder
nach Anhörung des Fachhochschulrates den Präsi-
denten/die Präsidentin oder den Vizepräsidenten/
die Vizepräsidentin des Fachhochschulrates vor
Ablauf der Funktionsperiode abzuberufen, wenn
dieser/diese seine/ihre Amtspflichten gröblich ver-
letzt oder vernachlässigt hat oder nicht mehr in der
Lage ist, seine/ihre Amtspflichten zu erfüllen.
Zwecks Anhörung des Fachhochschulrates hat der
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unter-
richt und Kunst das älteste Mitglied des Fachhoch-
schulrates zur Einberufung einer Sitzung des
Fachhochschulrates mit dem Tagesordnungspunkt
„Abberufung des Präsidenten/der Präsidentin"
oder „Abberufung des Vizepräsidenten/der Vize-
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präsidentin" aufzufordern. Ein Abberufungsantrag
des Fachhochschulrates bedarf der Zweidrittel-
mehrheit.

Versammlungen, Beschlußerfordernisse und
Geschäftsordnung

§ 9. (1) Der Fachhochschulrat übt seine Tätigkeit
in Vollversammlungen aus. Diese sind vom
Präsidenten/von der Präsidentin schriftlich einzu-
berufen und haben mindestens zweimal pro Jahr
stattzufinden.

(2) Der Fachhochschulrat ist beschlußfähig, wenn
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend
sind; er faßt die Beschlüsse mit einfacher Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Präsidenten/der Präsidentin den Ausschlag.

(3) Der Fachhochschulrat hat eine Geschäftsord-
nung zu beschließen, die die Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben sicherstellt. Die Geschäfts-
ordnung bedarf der Genehmigung durch den
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unter-
richt und Kunst.

Geschäftsstelle

§ 10. Der Fachhochschulrat hat sich bei der
Besorgung seiner Aufgaben einer Geschäftsstelle zu
bedienen, die vom Präsidenten/von der Präsidentin
des Fachhochschulrates geleitet wird. Das Personal
der Geschäftsstelle steht in einem, allenfalls zeitlich
befristeten Dienstverhältnis zum Bund. Die Auf-
nahme des Personals erfolgt durch den Präsidenten/
die Präsidentin des Fachhochschulrates.

Aufsicht

§ 11. (1) Der Fachhochschulrat unterliegt der
Aufsicht durch den Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung und der Kontrolle durch den
Rechnungshof. Die Aufsicht des Bundesministers
für Wissenschaft und Forschung erstreckt sich auf
die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen
sowie auf die Erfüllung der dem Fachhochschulrat
obliegenden Aufgaben.

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung ist berechtigt, sich über alle Angelegen-
heiten des Fachhochschulrates zu informieren. Der
Bundesminister für Unterricht und Kunst kann
entsprechende Informationen im Wege des Bundes-
ministers für Wissenschaft und Forschung einholen.
Der Fachhochschulrat ist verpflichtet, dem Bundes-
minister für Wissenschaft und Forschung Auskünfte
über seine Angelegenheiten zu erteilen, Akten und
Unterlagen über die vom Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung bezeichneten Gegen-
stände vorzulegen, von diesem angeordnete Erhe-

bungen anzustellen und Überprüfungen an Ort und
Stelle vornehmen zu lassen.

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat Beschlüsse und Bescheide des
Fachhochschulrates aufzuheben oder deren Durch-
führung zu untersagen, wenn der Beschluß bzw.
Bescheid im Widerspruch zu geltenden Gesetzen
oder Verordnungen steht. In diesem Fall ist der
Fachhochschulrat verpflichtet, den der Rechtsauf-
fassung des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung entsprechenden Rechtszustand unver-
züglich herzustellen.

(4) Im aufsichtsbehördlichen Verfahren hat der
Fachhochschulrat Parteistellung sowie das Recht,
gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid
vor dem Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu
führen.

3. ABSCHNITT

Antrag auf Anerkennung eines Studienganges

§ 12. (1) Ein Antrag auf Anerkennung eines
Studienganges als Fachhochschul-Studiengang ist
an den Fachhochschulrat zu richten.

(2) Eine Anerkennung als Fachhochschul-Stu-
diengang setzt voraus, daß

1. den Zielen und den leitenden Grundsätzen
für die Gestaltung von Fachhochschul-Stu-
diengängen (§ 3) entsprochen wird;

2. der Studienplan und die Prüfungsordnung
fachlichen und beruflichen Erfordernissen
entsprechen;

3. der Unterricht durch einen wissenschaftlich,
berufspraktisch und pädagogisch-didaktisch
qualifizierten Lehrkörper abgehalten wird;

4. die zur Erreichung der Ziele und zur
Sicherung der Grundsätze erforderlichen
anwendungsbezogenen Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten durch Mitglieder des
Lehrkörpers durchgeführt werden;

5. der mit der Entwicklung des beantragten
Studienganges betraute Personenkreis und
der den Studiengang durchführende Lehr-
körper eine den Hochschulen entsprechende
Autonomie besitzen sowie eine entspre-
chende Mitbestimmung der Studierenden
gewährleistet ist;

6. eine Anerkennung nachgewiesener Kennt-
nisse im Sinne der berufsorientierten Ausbil-
dung des jeweiligen Studienganges vorgese-
hen ist und dadurch eine Verkürzung der
Studienzeit erreicht werden kann;

7. jene Studienberechtigungsprüfungen gemäß
Studienberechtigungsgesetz (BGBl. Nr. 292/
1985) sowie jene facheinschlägigen berufli-
chen Qualifikationen samt allfälligen Zusatz-
prüfungen, die als Zugangsvoraussetzung für
den beantragten Studiengang geeignet sind,
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angegeben sind. Hiebei ist auf jene Kennt-
nisse abzustellen, die für die Erreichung des
Ausbildungszieles des beantragten Studien-
ganges, auch bei Berücksichtigung der
Förderung der Durchlässigkeit des Bildungs-
systems, unabdingbar sind;

8. eine wissenschaftliche Evaluierung des Fach-
hochschul-Studienganges gewährleistet ist;

9. eine Bedarf- und Akzeptanzerhebung für den
Fachhochschul-Studiengang beigebracht
wird;

10. die erforderliche Personal-, Raum- und
Sachausstattung für die Dauer der Genehmi-
gung des Fachhochschul-Studienganges vor-
handen ist;

11. eine Kalkulation mit Ausweis der Kosten pro
Studienplatz und ein Finanzierungsplan für
die Dauer der Genehmigung des Fachhoch-
schul-Studienganges vorgelegt werden.

(3) Der mit der Entwicklung des beantragten
Studienganges vom Erhalter betraute Personenkreis
muß mindestens vier Personen umfassen. Von
diesen müssen zwei wissenschaftlich durch Habilita-
tion oder durch eine dieser gleichwertige Qualifika-
tion ausgewiesen sein, und zwei über den Nachweis
einer Tätigkeit in einem für den beantragten
Fachhochschul-Studiengang relevanten Berufsfeld
verfügen. Die für die Entwicklung des beantragten
Fachhochschul-Studienganges verantwortlichen
Personen sind im Antrag zu nennen; eine Person ist
vom Erhalter zu beauftragen, dem Fachhochschul-
rat für die erforderlichen Auskünfte zur Verfügung
zu stehen. Im Falle der Anerkennung haben
mindestens vier Personen des mit der Entwicklung
betrauten Personenkreises im Studiengang zu
lehren. Von diesen müssen zwei wissenschaftlich
durch Habilitation oder durch eine dieser gleich-
wertige Qualifikation ausgewiesen sein und zwei
über den Nachweis einer Tätigkeit in einem für den
Studiengang relevanten Berufsfeld verfügen. Schei-
det eine dieser Personen während des Anerken-
nungszeitraumes aus dem Lehrkörper aus, ist diese
durch eine gleichqualifizierte Person zu ersetzen.

(4) Ein Antrag auf Anerkennung eines Fachhoch-
schul-Studienganges hat neben dem Nachweis der
in Abs. 2 und 3 genannten Voraussetzungen zu
enthalten:

1. Name des Erhalters; ist der Erhalter eine
juristische Person des privaten Rechts, so ist
ein Auszug aus dem Firmenbuch bzw.
Vereinsregister beizubringen;

2. Benennung des Leiters des Lehrkörpers, der im
Einzelfall über Anliegen von Studienwerbern
und Studierenden entscheidet;

3. Vorlage eines Studienplanes und einer Prü-
fungsordnung einschließlich eines Vorschlages
für die zeitliche Gliederung des Studienganges
unter Berücksichtigung des Studienförde-
rungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305;

4. Vorlage einer Aufnahmeordnung, in der die
Zahl der Studienplätze und die Kriterien für
die Auswahl von Studienwerbern für den Fall
angegeben ist, daß die Zahl der Studienwerber
die Zahl der Studienplätze übersteigt.

Anerkennung und Verlängerung der Anerkennung

§ 13. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen hat
der Fachhochschulrat den beantragten Fachhoch-
schul-Studiengang befristet, für einen fünf Jahre
nicht überschreitenden Zeitraum, mit Bescheid
anzuerkennen.

(2) Jede Verlängerung der Anerkennung setzt
einen neuerlichen Antrag gemäß § 12 Abs. 4 und die
Vorlage eines Evaluationsberichtes voraus. § 12
Abs. 3 vierter Satz ist nicht anzuwenden, jedoch
müssen weiterhin mindestens zwei der im Studien-
gang Lehrenden den Bedingungen des § 12 Abs. 3
vorletzter Satz entsprechen. Eine Verlängerung ist
spätestens sechs Monate vor Ablauf des Genehmi-
gungszeitraumes zu beantragen.

Erlöschen und Widerruf der Anerkennung

§ 14. (1) Die Anerkennung eines Fachhochschul-
Studienganges erlischt

1. mit Ablauf des Zeitraumes, für den die
Anerkennung ausgesprochen wurde;

2. im Falle der Auflösung der juristischen Person,
die als Erhalter fungierte, mit dem Zeitpunkt
ihrer Auflösung. Im Falle einer Rechtsnach-
folge erlischt die Anerkennung mit Ablauf
zweier Monate nach Auflösung des früheren
Erhalters, sofern nicht innerhalb dieses Zeit-
raumes ein Antrag auf Anerkennung gemäß
§ 12 Abs. 3 gestellt wird. Im Falle der
Versagung der Anerkennung an den Rechts-
nachfolger erlischt die Anerkennung mit
Rechtskraft des Versagungsbescheides.

(2) Die Anerkennung eines Fachhochschul-Stu-
dienganges ist zu widerrufen

1. bei Wegfall der Erfüllung einer der gesetzli-
chen Voraussetzungen gemäß § 12;

2. bei Verweigerung der Mitwirkung an den
statistischen Erhebungen gemäß § 4 Abs. 7
und § 6 Abs. 3.

(3) Im Falle des Erlöschens oder des Widerrufes
eines Fachhochschul-Studienganges hat der Fach-
hochschulrat dem Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung einen Vorschlag zu erstatten, der
den Studierenden des betreffenden Fachhochschul-
Studienganges einen Studienabschluß innerhalb
eines die vorgeschriebene Studiendauer um ein Jahr
nicht übersteigenden Zeitraumes ermöglicht. In
diesem Fall hat der Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Unterricht und Kunst geeignete
Maßnahmen zu ergreifen.
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4. ABSCHNITT

Bezeichnung „Fachhochschule"

§ 15. (1) Einrichtungen zur Durchführung von
Fachhochschul-Studiengängen kann bis zur Erlas-
sung eines Fachhochschul-Organisationsgesetzes
auf Antrag des Erhalters und nach Anhörung des
Fachhochschulrates durch Verordnung des Bundes-
ministers für Wissenschaft und Forschung im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unter-
richt und Kunst die Bezeichnung „Fachhochschule"
verliehen werden.

(2) Die Verleihung der Bezeichnung „Fachhoch-
schule" setzt voraus, daß

1. mindestens zwei Studiengänge der beantrag-
ten Einrichtung als Fachhochschul-Studien-
gänge anerkannt sind;

2. ein Plan für den Ausbau der betreffenden
Einrichtung vorliegt, aus dem die Erreichung
einer Mindestzahl von 1 000 Studienplätzen
innerhalb von fünf Jahren glaubhaft gemacht
wird;

3. eine den Bedingungen des § 16 entsprechende
Organisation der betreffenden Einrichtung
nachgewiesen wird.

(3) Aus einer Verleihung gemäß Abs. 1 entstehen
keine finanziellen Rechtsansprüche an den Bund.

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung ist berechtigt, sich über alle Angelegen-
heiten der Fachhochschulen zu informieren. Der
Bundesminister für Unterricht und Kunst kann
entsprechende Informationen im Wege des Bundes-
ministers für Wissenschaft und Forschung einholen.
Die Organe der Fachhochschule sind verpflichtet,
dem Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung Auskunft zu erteilen, die Unterlagen über
die von ihm bezeichneten Gegenstände vorzulegen,
von ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und
Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu
lassen.

(5) Eine Verleihung gemäß Abs. 1 ist zu
widerrufen, wenn eine der im Abs. 2 genannten
Voraussetzungen nicht mehr vorliegt.

Fachhochschulkollegium

§ 16. (1) Zur Durchführung und Organisation des
Lehr- und Prüfungsbetriebes ist an jeder Fachhoch-
schule ein Fachhochschulkollegium einzurichten.
Dieses hat mindestens zweimal jährlich zusammen-
zutreten.

(2) Dem Fachhochschulkollegium gehören min-
destens acht Vertreter des Lehrkörpers sowie
Vertreter der Studierenden der Fachhochschul-Stu-
diengänge an. Mindestens vier der mit der
Entwicklung jedes Fachhochschul-Studienganges
beauftragten Personen haben dem Fachhochschul-
kollegium für mindestens drei Jahre anzugehören.

Die übrigen Vertreter des Lehrkörpers werden von
diesem gewählt. Die Zahl der Vertreter der
Studierenden hat mindestens ein Viertel der Zahl
der Mitglieder des Fachhochschulkollegiums zu
betragen; sie werden von den Studierenden der an
der Fachhochschule eingerichteten Fachhochschul-
Studiengänge gewählt.

(3) Die Aufgaben des Fachhochschulkollegiums
sind:

1. Wahl des Leiters und seines Stellvertreters auf
Grund eines Dreiervorschlages des Erhalters;

2. Antrag an den Erhalter auf Abberufung des
Leiters oder dessen Stellvertreters bzw. Stel-
lungnahme zu einer diesbezüglichen Absicht
des Erhalters für den Fall, daß der Leiter
(Stellvertreter) seine Amtspflichten gröblich
verletzt oder vernachlässigt hat oder daß er
nicht mehr in der Lage ist, seine Amtspflichten
zu erfüllen;

3. Antragstellung auf Änderungen betreffend
anerkannte Studiengänge an den Fachhoch-
schulrat nach Anhörung des Erhalters;

4. Antragstellung auf Einrichtung und Auflas-
sung von Studiengängen an den Erhalter;

5. Antragstellung zum Budget (Investitions-,
Sach- und Personalaufwand) an den Erhalter;

6. Vorschläge für die Einstellung von Lehrperso-
nal an den Erhalter;

7. Inhaltliche Koordination der Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen;

8. Evaluierung der Lehr- und Prüfungstätigkeit
sowie des Studienplanes und der Prüfungsord-
nung;

9. Verleihung akademischer Grade und deren
Widerruf sowie die Nostrifizierung ausländi-
scher Grade.

(4) Dem Leiter des Fachhochschulkollegiums
obliegt

1. die Zulassung zu Prüfungen, Zuteilung von
Prüfern, Festsetzung von Prüfungsterminen;

2. die Anrechnung und Anerkennung von
Studien und Prüfungen im Einzelfall;

3. die Aberkennung von Prüfungen;
4. die Erteilung von Anweisungen an Mitglieder

des Lehrkörpers zu Art und Umfang der
Ausübung ihrer Lehrverpflichtung, soweit dies
zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des
Studienbetriebes nach Maßgabe der Studien-
pläne erforderlich ist;

5. die Erteilung von Lehraufträgen auf Grund
von Vorschlägen oder nach Anhörung des
Fachhochschulkollegiums;

6. die Vertretung des Fachhochschulkollegiums
nach außen sowie die Vollziehung der
Beschlüsse des Fachhochschulkollegiums.

(5) Gegen Entscheidungen des Fachhochschul-
kollegiums gemäß Abs. 3 Z 9 und gegen Entschei-
dungen des Leiters des Fachhochschulkollegiums
gemäß Abs. 4 Z 1, 2 und 3 haben die Antragsteller
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das Recht einer Beschwerde an den Fachhochschul-
rat; dieser hat über diese Beschwerde mit Bescheid
zu entscheiden.

(6) Der Erhalter einer Fachhochschule hat dafür
zu sorgen, daß der Lehrkörper an anwendungsbe-
zogenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
teilnimmt. Dies kann in der eigenen Einrichtung
oder durch Kooperation mit anderen Forschungs-
und Entwicklungseinrichtungen geschehen.

5. ABSCHNITT

Verfahrensvorschriften

§ 17. (1) Auf das Verfahren zur Anerkennung von
und zum Entzug der Berechtigung zur Führung von
Fachhochschul-Studiengängen durch den Fach-
hochschulrat sind das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, und das Zustell-
gesetz, BGBl. Nr. 200/1982, beide in der jeweils
geltenden Fassung, anzuwenden.

(2) Gegen Bescheide des Fachhochschulrates ist
kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

(3) Die in § 6 Abs. 4 angeführten Personen sind
zur gewissenhaften und unparteiischen Ausübung
ihrer Tätigkeit verpflichtet. Sie haben sich bei
Vorliegen eines Befangenheitsgrundes nach § 7 des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes jegli-
cher Tätigkeit zu enthalten. Sie sind verpflichtet, die
ihnen bei Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt
gewordenen Tatsachen außer im Falle der Anzeige
strafbarer Handlungen, geheim zu halten, sie haben
sich der Verwertung der ihnen zur Kenntnis
gelangten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu
enthalten. Diese Pflichten gelten auch nach
Beendigung ihrer Tätigkeit.

(4) Für Amtshandlungen des Fachhochschulrates
sowie für Amtshandlungen des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung in Fachhochschulan-
gelegenheiten sind keine Verwaltungsabgaben ge-
mäß § 78 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes zu entrichten.

Strafbestimmung

§ 18. Wer die Bezeichnungen Fachhochschul-
Studiengang oder Fachhochschule unberechtigt
führt oder die in § 5 genannten akademischen
Grade unberechtigt verleiht oder führt, begeht,
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und
ist, falls die Tat nicht nach anderen Verwaltungs-
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist,
mit einer Geldstrafe bis zu 500 000 S zu bestrafen.
Einnahmen auf Grund derartiger Geldstrafen sind
im Sinne des § 17 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgeset-
zes für Ausgaben betreffend Fachhochschul-Stu-
diengänge zweckgebunden zu verwenden.

Vollziehung

§ 19. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung, hinsichtlich der §§ 6 Abs. 2 und 5, 7
Abs. 2, 5 und 6, 8 Abs. 1 bis 3, 9 Abs. 3, 14 Abs. 3
und 15 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Unterricht und Kunst, betraut.

Inkrafttreten

§ 20. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in
Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist, mit 1. Oktober
1993 in Kraft.

(2) Die §§ 6, 7, 8, 9, 10 und 11 treten mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Klestil

Vranitzky

3 4 1 . Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine
Hochschulstudiengesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz
(AHStG), BGBl. Nr. 177/1966, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 306/1992, wird
wie folgt geändert:

1. Dem § 7 Abs. 1 wird folgende lit. c angefügt:
,,c) durch den Nachweis der Absolvierung eines

fachlich einschlägigen Fachhochschul-Stu-
dienganges oder eines fachlich einschlägigen
Studiums an einer anerkannten ausländischen
Fachhochschule."

2. § 7 Abs. 6 erhält die Bezeichnung Abs. 7 Abs. 6
lautet:

„(6) Voraussetzung für die Zulassung zum
Studium gemäß §13 Abs. 1 lit. d und e kann
überdies sein:

1. der erfolgreiche Abschluß eines fachlich
einschlägigen Fachhochschul-Studienganges
oder

2. der erfolgreiche Abschluß eines ausländischen
Studiums, das einem fachlich einschlägigen
Fachhochschul-Studiengang nach Dauer,
Gliederung und wissenschaftlichen Anforde-
rungen gleichwertig ist. Abs. 1 lit. b, Abs. 3
und 4 sind anzuwenden."

3. § 13 Abs. 2 lit. a lautet:
,,a) die erfolgreiche Absolvierung der Diplomstu-

dien oder eines fachlich einschlägigen Fach-
hochschul-Studienganges oder".
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4. Dem § 14 Abs. 7 wird folgender Satz angefügt:
„Die vorgeschriebene Studiendauer verlängert sich
um zwei Semester, sofern die Zulassung gemäß § 7
Abs. 6 erfolgte."

5. §21 Abs. 1, 5 und 6 lautet:
„(1) Folgende Studien sind für die vorgeschrie-

bene Dauer eines ordentlichen Studiums anzurech-
nen, soweit sie den ordentlichen Studien der
betreffenden Studienrichtung auf Grund der be-
suchten Lehrveranstaltungen nach Inhalt und
Umfang der Anforderungen gleichwertig sind:

1. ordentliche Studien einer anderen Studien-
richtung, die an einer inländischen Universität
(Hochschule) abgelegt wurden;

2. Studien im Rahmen eines Fachhochschul-Stu-
dienganges;

3. Studien an einer anerkannten ausländischen
Hochschule oder Fachhochschule.

Das zuständige Organ der Universität kann die
Anrechnung von Studien und die Anerkennung von
Prüfungen im Rahmen bestimmter ausländischer
ordentlicher Studien, insbesondere im Rahmen
universitärer Partnerschaften, generell festlegen;
solche Festlegungen sind im Mitteilungsblatt der
betreffenden Universitäten zu verlautbaren.

(5) Folgende Prüfungen (§ 23) sind vom zustän-
digen Organ der Universität anzuerkennen, soweit
sie den nach den anzuwendenden Studienvorschrif-
ten vorgeschriebenen Prüfungen (§ 23) gleichwertig
sind:

1. Prüfungen, die an einer inländischen Universi-
tät (Hochschule) für das Studium einer
anderen Studienrichtung abgelegt wurden;

2. Prüfungen, die im Rahmen eines Fachhoch-
schul-Studienganges abgelegt wurden ;

3. Prüfungen, die an einer anerkannten ausländi-
schen Hochschule oder Fachhochschute abge-
legtwurden.

Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden.
(6) Beantragen ordentliche Hörer, die Teile ihres

ordentlichen Studiums im Ausland zu absolvieren
beabsichtigen, die Gleichwertigkeit dieser Studien
unter Vorlage der für die Beurteilung notwendigen
Unterlagen, so ist bescheidmäßig festzustellen, in
welchem Ausmaß die Dauer des beabsichtigten
ausländischen Studiums nach dessen Beendigung
angerechnet wird und die an der anerkannten
ausländischen Hochschule oder Fachhochschule
vorgesehenen Lehrveranstaltungen, Prüfungen und
wissenschaftlichen Arbeiten nach deren erfolgrei-
cher Absolvierung oder Beurteilung anerkannt
werden."

6. Dem §45 wird folgender Abs. 15 angefügt:
„(15) Der § 7 Abs. 1, 6 und 7, der § 13 Abs. 2 lit. a,

der § 14 Abs. 7, der § 21 Abs. 1, 5 und 6 sowie der
§45 Abs. 15 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 341/1993 tritt mit 1. Oktober 1993 in
Kraft."

Klestil
Vranitzky

342. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz
über das Wohnen in Studentenheimen (Studen-

tenheimgesetz) geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz über das Wohnen in Studen-
tenheimen (Studentenheimgesetz), BGBl.
Nr. 291/1986, wird wie folgt geändert:

1. § 4 erster Satz lautet:

„Als Student im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt
jeder an einer österreichischen Universität, einer
Kunsthochschule oder der Akademie der bildenden
Künste in Wien aufgenommene ordentliche Hörer
sowie jeder Studierende eines Fachhochschul-Stu-
dienganges."

2. § 21 erhält die Bezeichnung Abs. 1. Dem § 21
wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Der § 4 erster Satz und der § 21 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 342/1993
tritt mit 1. Oktober 1993 in Kraft."

Klestil
Vranitzky

343 . Bundesgesetz, mit dem das Studienförde-
rungsgesetz 1992 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz über die Gewährung von
Studienbeihilfen und anderen Studienförderungs-
maßnahmen (Studienförderungsgesetz 1992 —
StudFG), BGBl. Nr. 305/1992, wird wie folgt
geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Z 8 wird der Punkt durch einen
Beistrich ersetzt und folgende Ziffer 9 angefügt:

„9. Studierende von Fachhochschul-Studiengän-
gen."

2. An § 3 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Voraussetzung für den Anspruch auf
Studienbeihilfe für die in Abs. 1 genannten Studie-
renden ist die Inskription, soweit eine solche in den
Studien- und Ausbildungsvorschriften vorgesehen
ist."

3. § 5 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat durch Verordnung zu bestimmen,
inwieweit Personen, die sich auf die Prüfungen
zwecks Zulassung zu einem Fachhochschul-Stu-
diengang vorbereiten, unter Berücksichtigung von
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Art und Dauer des Studiums mit Studierenden von
Fachhochschul-Studiengängen gleichzusetzen sind.
Die Verordnung hat die Anspruchsdauer, den
Nachweis des günstigen Studienerfolges und die
Voraussetzungen für das Erlöschen des Anspruchs
festzulegen."

4. Der bisherige Abs. 2 des § 5 erhält die
Bezeichnung Abs. 3.

5. In § 18 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Sofern das Ausbildungsjahr nicht in Semester
gegliedert ist, umfaßt die Anspruchsdauer die
vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines halben
Ausbildungsjahres."

6. Nach § 22 wird folgender § 22 a eingefügt:

„Studienerfolg in Fachhochschul-Studiengängen

§ 22 a. Für Fachhochschul-Studiengänge ist der
Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbrin-
gen:

1. im ersten Ausbildungsjahr durch die Auf-
nahme als Studierender des Fachhochschul-
Studienganges;

2. nach jedem Ausbildungsjahr durch die Vor-
lage von Zeugnissen über Prüfungen und
Lehrveranstaltungen im Umfang von minde-
stens 300 Stunden aus den Pflicht- und
Wahlgegenständen des jeweils vorangegange-
nen Ausbildungsjahres, deren Notendurch-
schnitt nicht schlechter als 2,5 sein darf."

7. § 37 Abs. 3 lautet:

„(3) Bei jeder Stipendienstelle ist ein Senat für
Studierende der im örtlichen Zuständigkeitsbereich
der Stipendienstelle anerkannten Fachhochschul-
Studiengänge einzurichten."

8. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 des § 37 erhalten die
Bezeichnungen 4 bis 7.

9. § 38 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Senate der Studienbeihilfenbehörde für
Studierende von Fachhochschul-Studiengängen be-
stehen aus einem rechtskundigen Bediensteten, zwei
Studierenden und einem Bediensteten der Studien-
beihilfenbehörde. Die Mitglieder und Ersatzmitglie-
der sind vom Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung zu ernennen, und zwar die Studierenden
auf Vorschlag der Österreichischen Hochschüler-
schaft, der Bedienstete der Studienbeihilfenbehörde
nach Anhörung des Leiters der Studienbeihilfenbe-
hörde."

10. Die bisherigen Absätze 2 bis 6 des §38
erhalten die Bezeichnungen 3 bis 7.

11. Im nunmehrigen §38 Abs. 5 entfällt die
Wortfolge „gemäß § 37 Abs. 4".

12. In § 39 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Für Fachhochschul-Studiengänge sind Anträge auf
Studienbeihilfe in der Zeit vom 15. September bis
21. Dezember zu stellen."

13. In § 45 Abs. 2 lautet der erste Satz:

„Der Senat ist beschlußfähig, wenn außer dem
rechtskundigen Mitglied (Ersatzmitglied) ein weite-
res Mitglied oder Ersatzmitglied anwesend ist und
alle Mitglieder mindestens eine Woche vor der
Sitzung eingeladen wurden."

14. §46 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung für Studierende an Universitäten,
Kunsthochschulen, Theologischen Lehranstal-
ten, von Fachhochschul-Studiengängen und
für die in § 5 Abs. 1 und 2 genannten
Studierenden;".

15. In §47 Abs. 1 wird folgende Z 4 angefügt:

„4. Studierenden von Fachhochschul-Studiengän-
gen von Oktober bis Juli,".

16. In § 50 Abs. 2 lautet der erste Halbsatz:

„Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt mit dem
Ende des letzten Monats jenes Semesters (halben
Ausbildungsjahres),".

17. In §50 Abs. 3 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Als letzter Monat eines halben Ausbildungsjahres
eines Fachhochschul-Studienganges gilt der Fe-
bruar."

18. §52 lautet:

„§ 52. (1) Studienbeihilfenbezieher haben ab dem
auf die Vollendung des 27. Lebensjahres folgenden
Semester (Ausbildungsjahr) Anspruch auf eine
Fahrtkostenbeihilfe von monatlich 300 S. Die
Fahrtkostenbeihilfe wird jährlich für höchstens zehn
Monate zuerkannt.

(2) Ab dem auf die Vollendung des 27. Lebens-
jahres folgenden Semester (Ausbildungsjahr) wird
die Fahrtkostenbeihilfe gemeinsam mit der Studien-
beihilfe ausbezahlt, ohne daß es eines eigenen
Antrages bedarf.

(3) Für die Rückzahlung der Fahrtkostenbeihilfe
ist § 51 sinngemäß anzuwenden."

19. § 76 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. hinsichtlich der Universitäten, der Akademie
der bildenden Künste, der Theologischen
Lehranstalten und der Fachhochschul-Stu-
diengänge der Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung,".

20. Dem § 78 wird folgender Absatz 3 angefügt:
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„(3) Der § 3 Abs. 1 Z 9 und Abs. 5, der § 5 Abs. 2
und 3, der § 18 Abs. 1, der § 22 a, der § 37 Abs. 3 bis
7, der § 38 Abs. 2 bis 7, der § 38 Abs. 5, der § 39
Abs. 2, der § 45 Abs. 2, der § 46 Abs. 1 Z 1, der § 47
Abs. 1 Z 4, der § 50 Abs. 2 und 3, der § 52, der § 76
Abs. 1 Z 1 und der § 78 Abs. 3 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 343/1993 tritt mit
1. Oktober 1993 in Kraft."

Klestil

Vranitzky
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